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INHALTSVERZEICHNIS

AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 30. November bis 04. Dezember 2015 tagen 
folgende Ausschüsse und Bezirksvertretungen

Dienstag, 01.12.2015
18.00 Uhr Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegen-
schaften, Rathaus 

Donnerstag, 03.12.2015
17.00 Uhr Bezirksvertretung Mitte, Rathaus

BEKANNTMACHUNGEN

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG
Zu den bestehenden Widerspruchsrechten zu Datenübermittlun-
gen an öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften(§ 42 Abs. 3 
Bundesmeldegesetz) und Auskünften in besonderen Fällen (§ 50 
Abs. 1 – 3 Bundesmeldegesetz) informiert der Fachbereich Bür-
gerservice:

Wenn die Einwohner nicht ausdrücklich widersprechen, darf die 
Meldebehörde nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes in 
den nachstehenden Fällen Auskünfte aus dem Melderegister über 
Vor- und Familiennamen, Doktorgrad und Anschriften erteilen:

•	 Bei	Anfragen	von	Parteien,	Wählergruppen	und	anderen	Trä-
gern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen 
und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden 
Monaten

•	 Bei	Anfragen	von	Adressbuchverlagen	zu	allen	Einwohnern,	
die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die übermittelten 
Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern ver-
wandt werden.

•	 Verlangen	 Mandatsträger,	 Presse	 oder	 Rundfunk	 Auskunft	
aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern, darf die Meldebehörde weiter Auskunft erteilen 
über das Datum und die Art des Jubiläums

•	 Haben	 Mitglieder	 einer	 öffentlich-rechtlichen	 Religionsge-
sellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, 
darf die Meldebehörde von diesen Familienangehörigen 
Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum und Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Re-
ligionsgesellschaft, derzeitige Anschriften und letzte frühere 
Anschriften, Auskunftssperren nach § 51 sowie das Sterbe-
datum an die anfragende öffentlich-rechtliche Religionsge-
sellschaft übermitteln.

Jede im Einwohnermelderegister der Stadt Krefeld eingetragene 
Person	hat	das	Recht,	einer	Auskunftserteilung	in	den	oben	ge-
nannten Fällen zu widersprechen.

Der Widerspruch kann formlos in den Bürgerbüros der Stadt 
Krefeld, oder schriftlich bei der Stadt Krefeld, Fachbereich Bür-
gerservice,	Abteilung	311	Bürgerbüros,	Melde-	und	Passwesen,	
47792 Krefeld, erklärt werden.

Krefeld, 02.11.2015
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 
ZUSTELLUNG VON SCHRIFTSTÜCKEN
Die nachstehenden Schriftstücke können nur durch öffentliche 
Bekanntmachung zugestellt werden, da der Aufenthaltsort der 
Empfänger z.Z. unbekannt ist:

Die unter 1. aufgeführten Schriftstücke können auf Zimmer 
H 02.029, das unter 2. aufgeführte Schriftstück kann auf Zimmer 
H 02.035 des Fachbereiches Zentraler Finanzservice und Liegen-
schaften,	 Petersstraße	 9	 in	 47798	 Krefeld	 eingesehen	 und	 in	
Empfang genommen werden.

Diese Bekanntmachung gilt als öffentliche Zustellung im Sinne 
des § 122 Abs. 4 Abgabenordnung (AO) in Verbindung mit § 10 
Landeszustellungsgesetz (LZG NRW) vom 07.03.2006 in der zur-
zeit geltenden Fassung. Gemäß	§	10	Abs.	2	LZG	NRW	gilt	das	Do-
kument	als	zugestellt,	wenn	seit	dem	Tag	der	Bekanntmachung	
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. 

Krefeld, den 05.11.2015
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag
gez.	P.	Mertens

Aus dem Stadtrat ................................................. S. 355

Bekanntmachungen ............................................. S. 355

Auf einen Blick  .................................................... S. 357

HINWEIS
 An dieser Stelle wurden im Orginaldokument personen-
	 bezogene	Daten	veröffentlicht,	die	aus	Personenschutz-
 gründen im Internet nicht gespeichert werden dürfen.



70. Jahrgang Nr. 48 | Donnerstag, 26. November 2015 Seite 356

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 02151 861402 | FAX 861410 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
RICHTLINIEN DER STADT KREFELD ÜBER DIE 
GEWÄHRUNG VON ZUWENDUNGEN ZUR 
NEUGESTALTUNG VON HOFFLÄCHEN UND 
FASSADEN IN STADTUMBAU- UND 
STADTERNEUERUNGSGEBIETEN

1  Zuwendungszweck 
 Die Stadt Krefeld gewährt mit finanzieller Unterstützung des 

Landes NRW Zuschüsse in Stadtumbaugebieten zur Gestal-
tung privater Hofflächen und zur Aufwertung des Erschei-
nungsbildes von Fassaden.

	 Die	 Zuwendungen	 werden	 nach	 Maßgabe	 der	 „Richtlinien	
über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von 
Maßnahmen	 zur	 Stadtentwicklung	 und	 Stadterneuerung	
(Runderlass  des Ministeriums für Bauen und Verkehr des 
Landes NRW vom 22.10.2008 – V.5-40.01) Nr. 11.2“, der 
jeweiligen Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung 
Düsseldorf, dieser Richtlinie sowie den Allgemeinen Ne-
benbestimmungen	 für	 Zuwendungen	 zur	 Projektförderung	
(ANBest-P)	gewährt.

 

 Ein Rechtsanspruch besteht nicht. Die Stadt Krefeld ent-
scheidet	 über	 den	 Antrag	 nach	 pflichtgemäßem	 Ermessen	
im Rahmen der Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung 
Düsseldorf und der eigenen Haushaltsmittel.

2  Räumlicher Geltungsbereich
 Die Förderung erfolgt nur in vom Rat der Stadt Krefeld förm-

lich festgelegten Stadtumbaugebieten und Stadterneue-
rungsgebieten (hier: Krefelder Innenstadt im Rahmen des 
Programms	„Stadtumbau	West“).

3  Fördergegenstand
 Die Begrünung und Gestaltung von privaten Haus- und Hof-

flächen soll zu einer wesentlichen und nachhaltigen Verbes-
serung und Aufwertung der Wohnsituation, der Gestaltungs- 
und Aufenthaltsqualität und der ökologischen Situation im 
Stadtumbaugebiet beitragen.

	 Förderfähig	sind	folgende	Maßnahmen:
	 •	 Instandsetzung	 und	 Restaurierung	 von	 Fassaden,	 sowie	

die dazu erforderlichen  Vorarbeiten, insbesondere das 
Reinigen, Verputzen und Streichen, der Rückbau von Fas-
sadenverkleidungen und die Wiederherstellung ursprüng-
licher	Putz-	und	Fenstergliederungen,

	 •	 Gestaltung	 von	 Innenhöfen,	 Abstandsflächen	 und	 Vor-
gärten,

	 •	 Begrünung	von	Dachflächen,	Fassaden,	Mauern	und	Ga-
ragen	einschließlich	der	dazu	notwendigen	Maßnahmen	
zur Herrichtung der Flächen,

	 •	 vorbereitende	 Maßnahmen	 wie	 Entrümpelung,	 Abbruch	
von Mauern und störenden Gebäudeteilen, Schaffung 
oder Verbesserung von Zugängen, Entsiegelung von Hof-
flächen,

	 •	 Nebenkosten	 für	 eine	 fachlich	 erforderliche	 Beratung	
und/oder Betreuung durch eine anerkannte Fachkraft,  je-
doch keine Verwaltungs- oder Finanzierungskosten.

	 Die	Stadt	Krefeld	behält	sich	vor,	besondere	Modellmaßnah-
men	und	Ausnahmefälle	 im	Rahmen	 ihrer	haushaltsmäßig	
zur Verfügung stehenden Mittel zu fördern, auch wenn die 
Voraussetzungen nach diesen Richtlinien nicht vollständig 
erfüllt sind.

4 Förderbedingungen/ -voraussetzungen

4.1 Allgemein
 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn

	 •	 mit	den	Maßnahmen	noch	nicht	begonnen	wurde,

	 •	 die	Maßnahme	zu	einer	nachhaltigen	Verbesserung	des	
Wohnumfeldes beiträgt,

	 •	 die	Maßnahmen	mietneutral	durchgeführt	werden,

	 •	 keine	 umweltschädlichen	 Materialien	 und	 Tropenhölzer	
verwendet werden,

	 •	 die	geförderten	Maßnahmen	mindestens	10	Jahre	im	ge-
förderten Zustand gepflegt und erhalten werden und ggf. 
deren Zugänglichkeit für 10 Jahre sichergestellt wird,

	 •	 die	Maßnahmen	sach-	und	fachgerecht	von	einem	Fach-
betrieb ausgeführt werden,

	 •	 die	Gesamtkosten	über	der	Bagatellgrenze	von	€	1000.-	
liegen,

	 •	 die	 Förderung	 nicht	 nach	 anderen	 Bestimmungen	 erfol-
gen kann,

	 •	 die	Maßnahmen	aufgrund	öffentlich-rechtlicher	Vorschrif-
ten oder baurechtlicher Auflagen nicht ohnehin erforder-
lich sind oder zu deren Durchführung der Antragsteller 
sich gegenüber der Stadt Krefeld verpflichtet hat,

	 •	 die	Baumaßnahmen	baurechtlich	unbedenklich	sind	und	
alle erforderlichen Genehmigungen und Erlaubnisse vor-
liegen.

4.2 Fassaden
 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn

	 •	 das	Gebäude	mindestens	10	Jahre	alt	ist,

	 •	 es	 sich	um	überwiegend	zu	Wohnzwecken	genutzte	Ge-
bäude mit mindestens zwei Mietwohnungen handelt,

	 •	 die	Fassadengestaltung	mit	der	Stadt	Krefeld	abgestimmt	
wurde,

	 •	 die	für	das	Gebäude	getroffene	Farbwahl	mit	deren	Umge-
bung	im	Einklang	steht,	so	dass	sie	das	Straßenbild	nicht	
verunstaltet oder dessen beabsichtigte Gestaltung stört,

	 •	 die	Maßnahmen	mit	den	Belangen	des	Denkmalschutzes	
vereinbar sind,

	 •	 die	Gebäude	keine	Missstände	oder	Mängel	im	Sinne	des	§	
177 Abs. 2 und 3 BauGB aufweisen, es sei denn, sie werden 
im Zusammenhang mit der Fassadengestaltung beseitigt.

4.3 Hofflächen
 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn

	 •	 bei	der	Gestaltung	von	Freiflächen	die	Maßnahme	auf	die	
Bedürfnisse der Bewohner der dazugehörigen oder an-
grenzenden Gebäude ausgerichtet ist,

	 •	 bei	 Umgestaltungsmaßnahmen	 die	 versiegelte	 Fläche	
nicht überwiegt,

	 •	 die	Außenanlagen	von	allen	Hausbewohnern	genutzt	wer-
den können,

	 •	 es	sich	nicht	um	Veränderung	von	Ver-	und	Entsorgungs-
leitungen handelt.

5  Art und Höhe der Förderung
 Die Förderung wird in Form eines Zuschusses gewährt. Zu-

schussfähig sind die von der Stadt als förderfähig anerkann-
ten	Kosten	für	Maßnahmen	nach	Ziffer	3.



70. Jahrgang Nr. 48 | Donnerstag, 26. November 2015 Seite 357

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 02151 861402 | FAX 861410 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
 Der Zuschuss beträgt 50 % der als förderfähig anerkannten 

Kosten,	jedoch	nicht	mehr	als	€	30	pro	Quadratmeter	(aus-
gemessener) gestalteter Hoffläche und aufgewerteter Fassa-
denfläche.

6  Antragstellung und Verfahren
 Antragsberechtigt sind private Eigentümer, Erbbauberech-

tigte sowie Mieter und sonstige Nutzungsberechtigte im Ein-
verständnis mit dem Eigentümer bzw. Erbbauberechtigten.

 Der Antrag ist auf dem dafür vorgesehen Formular bei der 
Stadt Krefeld, Der Oberbürgermeister, Fachbereich Stadt-
planung, 47792 Krefeld, einzureichen. Dem Antragsformular 
sind die notwendigen prüffähigen Unterlagen beizufügen:

	 •	 Kostenvoranschläge	für	die	geplanten	Maßnahmen,

	 •	 evtl.	erforderliche	Genehmigungen,

	 •	 Darstellung	des	bisherigen	Zustandes,

	 •	 Gestaltungspläne	 einschließlich	 Farb-	 und	 Materialdar-
stellung,

	 •	 Flächenermittlung	nach	Zeichnung	und	Aufmaß.

7  Bewilligung
 Nach diesen Richtlinien eingegangene Anträge werden in 

der Reihenfolge der Anträge bearbeitet.

	 Nach	Prüfung	der	Unterlagen	erfolgt	die	Bewilligung	durch	
einen förmlichen Bescheid an den Antragsteller, aus dem 
sich die Höhe des bewilligten Zuschusses ergibt. Dieser 
kann nachträglich nicht erhöht werden, reduziert sich je-
doch, wenn die nachgewiesenen Kosten niedriger als die 
bewilligten Kosten sind.

 Die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektförderung	 (ANBest-P)	 sind	 Bestandteil	 der	 Bewilli-
gung und als Anlage dem Antragsteller beizufügen.

8  Durchführung und Abrechnung der Maßnahme
 Die Arbeiten müssen 12 Monate nach Bewilligung abge-

schlossen sein.

 Der Antragsteller hat der Stadt Krefeld spätestens 3 Monate 
nach	Abschluss	der	Maßnahmen	einen	Verwendungsnachweis	
mit Originalrechnungen und Zahlungsbelegen vorzulegen. 

	 Die	antragsgemäße	Durchführung	der	Maßnahmen	wird	bei	
der Schlussabnahme durch die Stadt geprüft.

	 Nach	 Prüfung	 und	 Anerkennung	 des	 Verwendungsnach-
weises wird der Zuschuss an den Antragsteller ausgezahlt. 
Reduzieren sich die Kosten oder die Fläche gegenüber der 
Bewilligung, so kann sich der Zuschuss anteilig verringern.

9  Widerrufsmöglichkeiten/ Rückforderungsmöglichkeit/  
  Rücknahme
	 Im	Falle	des	Verstoßes	gegen	diese	Richtlinien	oder	bei	fal-

schen Angaben im Förderantrag wird der Bewilligungsbe-
scheid widerrufen.

 Zu Unrecht gezahlte Beträge werden zur Rückzahlung fällig 
und sind vom Zeitpunkt der Auszahlung an mit 5 % über dem 
jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(§ 247) zu verzinsen.

10  Ausnahmen
 Entscheidungen über eine erhöhte Förderung oder sonstige 

Ausnahmen von dieser Richtlinie sind vom Ausschuss für 
Stadtplanung und Stadtsanierung der Stadt Krefeld zu be-
schließen.

11 Inkrafttreten
 Diese Richtlinie tritt mit Ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Krefeld, den 02.11.2015
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0180 5 66 05 55

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau

27.11. – 29.11.2015 
Ralf Krüger
Adler	Straße	25	|	47798	Krefeld	
6 76 13

04.12. – 06.12.2015 
Carl Lechner GmbH
Vinzenzstraße	15	|	47799	Krefeld	
80 62-0

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter	der	Telefon-Nr.	
0700 84374666 zu erreichen.

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
	 Krefeld,	Telefon	8	43	33.

APOTHEKENDIENST

Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 0800 00 22833
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ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117

ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der	Notdienst	 in	Krefeld	 ist	unter	der	Telefon-Nr.	
0180 5044100 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der	 Zahnärztliche	 Notdienst	 ist	 unter	 der	 Te-
lefon-Nr. 01805 986700 zu erreichen. Sprech-
zeiten: samstags, sonntags und feiertags von 
10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 17.00 bis 
19.00 Uhr,  montags, dienstags und donnerstags 
von 21.00 bis 22.00 Uhr.

Priesternotruf für Kranke
Wenn Sie für einen Schwerkranken einen katholi-
schen	Priester	benötigen	und	die	Seelsorger	Ihrer	
Gemeinde in abzusehender Zeit nicht erreichbar 
sind, wenden Sie sich an die Ruf.-Nr. 334 334 0

PRIESTERNOTRUF

KREBSINFORMATIONSDIENST
des Deutschen Krebsforschungszentrums:
www.krebsinformationsdienst.de

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  19222
Branddirektion  612-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 19700

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR
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Für	den	Inhalt	verantwortlich:	Der	Oberbürgermeister	der	Stadt	Krefeld,	Presse	und	Kommunikation,	Rathaus,	Tel.	861402.	Das	Amtsblatt	wird	kostenlos	
abgegeben und ist in den Rathäusern Krefeld, Fischeln, Hüls und Uerdingen einzusehen. Das Krefelder Amtsblatt stellen wir allen Interessierten jeweils am 
Erscheinungstag	(in	der	Regel	wöchentlich	donnerstags)	im	Internet	auch		kostenlos	als	PDF-Datei	zur	Verfügung.	Es	ist	unter	www.krefeld.de/amtsblatt	
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
das	Bezugsgeld	(einschl.	Porto)	jährlich	75,–	Euro.	Bestellung	an:	Stadt	Krefeld,	13	-	Presse	und	Kommunikation,	Von-der-Leyen-Platz	1,	47798	Krefeld.


